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▶▶ Gemeinnützigkeit 
Verwirklichung begünstigter zwecke im Ausland: neuer erlass

| Das Finanzministerium (FinMin) Sachsen-Anhalt hat einen neuen Erlass 
zur Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke im Ausland herausgegeben. 
Im Mittelpunkt stehen die Mittelverwendung im Ausland durch inländische 
Körperschaften und die Verfolgung steuerbegünstigter Zweck, durch aus-
ländische Körperschaften (FinMin Sachsen-Anhalt, Erlass vom 01.03.2022, 
Az. 42 – S 0170 – 220, Abruf-Nr. 228867). |
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▶▶ Übungsleiterfreibetrag
unmittelbare rechtsbeziehung zum begünstigten Auftraggeber

| Voraussetzung für die Nutzung des Übungsleiterfreibetrags ist eine Tätig-
keit „im Dienst oder im Auftrag“ einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts oder einer steuerbegünstigten Einrichtung des privaten Rechts. Der 
Freibetrag kann also nicht genutzt werden, wenn z. B. eine Bildungsveran-
staltung lediglich nachträglich von einer begünstigen Einrichtung anerkannt 
wird (FG Köln, Urteil vom 20.01.2022, Az. 15 K 1317/19, Abruf-Nr. 228749). |
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▶▶ Umsatzsteuer
fG niedersachsen lehnt Steuerbefreiung für tanzschule ab

| Tanzkurse sind auch bei Vorliegen einer behördlichen Bescheinigung  
regelmäßig nicht umsatzsteuerbefreit. Diese Auffassung vertritt das  
FG Niedersachsen. | 

Hintergrund | Unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienende Leis-
tungen privater Schulen und anderer allgemein- oder berufsbildender Ein-
richtungen sind nach § 4 Nr. 21a UStG umsatzsteuerbefreit, wenn die Landes-
behörde bescheinigt, dass sie auf einen Beruf oder eine vor einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung vorbereiten. Der Bil-
dungsträger muss zusätzlich nachweisen, dass Teilnehmer die Ausbildungs-
gänge tatsächlich für die Berufsvorbereitung nutzen. Für das FG Niedersach-
sen ist das zweite Kriterium bei Tanzkursen, die sich allgemein an Menschen 
richten, die am Tanz interessiert sind, nicht erfüllt. Diese Kurse dienen der 
bloßen Freizeitgestaltung. Dagegen wären Kurse, die es einem Teilnehmer 
ermöglichen, die vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten durch Vertiefung 
und Fortentwicklung beruflich zu nutzen, selbst dann steuerbefreit, wenn von 
dieser Möglichkeit nur wenige Teilnehmer Gebrauch machen (FG Nieder-
sachsen, Urteil vom 10.03.2022, Az. 11 K 119/17, Abruf-Nr. 228883). 

PrAXiStiPP | Das FG verweist hier auf die Rechtsprechung zu Fahr- und Jagd-
schulen. Zwar können die dort abgelegten Prüfungen für die Ausübung einiger 
Berufe notwendig sein. Sie sind dennoch nicht nach § 4 Nr. 21a UStG steuerfrei, 
weil sie die Teilnehmer auf keinen bestimmten Beruf vorbereiten.

Kriterium „Vorberei-
tung für einen Beruf“ 
ist nicht erfüllt


